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Die/der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses 
 
Bearbeitung 
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Beurlaubung  
 
Name: 
 

  
Vorname: 

  

Geburtstag:  
 

Geburtsort:   

Studiengang:  
 

Matrikelnummer:   

Bitte ankreuzen: 
 

 Das Praktikum ist für den Studiengang nicht obligatorisch, wird aber für den späteren Berufsalltag 
dringend empfohlen. 

 Das beabsichtigte (Auslands-)Praktikum übersteigt die Dauer von 12 Wochen. Das in diese Zeit integrierte 
obligatorische achtwöchige (Auslands-)Praktikum wird anerkannt.  

 Ein Auslandssemester… 

 Ein zweites Auslandssemester… 

 Der Besuch einer Fremdsprachenschule im Ausland… 

 Die Tätigkeit als Fremdsprachenassistent/in im Ausland… 
 

   …ist für diesen Studiengang nicht obligatorisch, aber für die Vertiefung der             
Fremdsprachenkenntnisse empfehlenswert. 

 
Entsprechende Nachweise wurden vorgelegt.  
 
Weitere Regelungen zum Urlaubssemester sind der Hessischen Immatrikulationsverordnung zu 
entnehmen. 
 
Die Beurlaubung wird beantragt für WS/SS ……….  
 
 
_______________________________     ____________________________ 
Ort, Datum       Stempel Prüfungssekretariat 


